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Stellungnahme der FMA zum Begutachtungsentwurf für ein Bundesgesetz, mit dem das 
Investmentfondsgesetz 2011 und das Immobilien-Investmentfondsgesetz geändert 
werden  
 
GZ. BMF-040410/0003-III/5/2015 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die FMA begrüßt den vorliegenden Gesetzesentwurf, mit dem die Richtlinie 2014/91/EU zur 

Änderung der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvor-

schriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) 

im Hinblick auf die Aufgaben der Verwahrstelle, die Vergütungspolitik und Sanktionen, in 

österreichisches Recht umgesetzt wird und bedankt sich für die Möglichkeit, hierzu Stellung 

nehmen zu dürfen. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfs äußern wir uns wie folgt: 

Zu Artikel 2 (Änderung des Investmentfondsgesetzes 2011) 

I. Zu Z 6: Entfall des § 5 Abs. 5 InvFG 2011 

Die FMA begrüßt ausdrücklich die Streichung des § 5 Abs. 5 InvFG 2011, in Folge dessen 

Verwaltungsgesellschaften Aufgaben gemäß Abs. 2 Z 1 lit. b sublit. cc bis hh nicht mehr an die 

Depotbank übertragen dürfen. Wie in den Erläuterungen zum Entwurf zutreffend ausgeführt 

wird, dient der Entfall dieser Bestimmung der Klarstellung der Aufgabenallokation zwischen 

Verwaltungsgesellschaft und Depotbank und steht im Einklang mit den einer Depotbank 

gemäß § 42 InvFG 2011-E zugewiesenen Aufgaben. 

II. Zu Z 7: § 10 Abs. 6 InvFG 2011-E 

Von Seiten der FMA wird angeregt, in § 10 Abs. 6 InvFG 2011-E die Wortfolge „74 bis 76“ 

durch „74, 76“ zu ersetzen. Monatliche Großkreditmeldungen von Verwaltungsgesellschaften 

an das von der Österreichischen Nationalbank geführte Zentrale Kreditregister weisen keinen 

sachlichen Anwendungsbereich auf, sodass im Ergebnis der Verweis auf § 75 BWG entfallen 
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kann.  

In diesem Zusammenhang wird zudem angeregt, sowohl in § 3 Abs. 4a Z 1 BWG als auch in 

§ 3 Abs. 7 lit c BWG die Bestimmung des § 75 BWG als für nicht anwendbar zu erklären, um 

den Gleichklang zwischen Verwaltungsgesellschaften und Kapitalanlagegesellschaften für 

Immobilien sowie jenen Kreditinstituten, die zum Betrieb des Betrieblichen 

Vorsorgekassengeschäfts berechtigt sind, herzustellen.  

III. Zu Z 13: § 17b InvFG 2011-E 

Darüber hinaus begrüßt die FMA ausdrücklich die Einrichtung eines Vergütungsausschusses 

in Verwaltungsgesellschaften sowie die Vorgabe, dass zumindest eines der mindestens drei 

Aufsichtsratsmitglieder über Fachkenntnis und praktische Erfahrung in den Bereichen 

Risikomanagement und Vergütungspolitik zu verfügen hat. § 17b Abs. 2 InvFG 2011-E 

orientiert sich damit textlich an § 39c Abs. 3 BWG und schafft eine durchaus wünschenswerte 

Übereinstimmung zwischen den gemäß § 1 Abs. 1 Z 13 BWG konzessionierten 

Verwaltungsgesellschaften und jenen Kreditinstituten, welche andere Bankgeschäfte als „die 

Verwaltung von Investmentfonds nach dem Investmentfondsgesetz 2011 – InvFG 2011“ 

betreiben.  

IV. Zu Z 44: § 150 InvFG 2011-E 

Es wird angeregt, an Stelle der in § 150 Abs. 1 und Abs. 2 InvFG 2011-E verwendete 

Wortfolge „im Internet“, die Wortfolge „auf der offiziellen Website der FMA“, wie sie auch in 

dem umzusetzenden Art. 99b der Richtlinie 2014/91/EU zu finden ist, zu verwenden.  

Zudem wird angeregt, dem § 150 Abs. 5 InvFG 2011-E – nach dem Vorbild des § 10 ZvVG idF 

der Regierungsvorlage (562 der Beilagen XXV. GP) eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Bundesgesetz über das Wirksamwerden der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zur Verbesserung 

der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen Union und über 

Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und der 

Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (Zentralverwahrer-Vollzugsgesetz – ZvVG) erlassen wird, 

sowie andere geändert werden – lediglich klarstellend den folgenden Satz anzufügen:  

„Weiters ist die Veröffentlichung um jede gerichtliche dem Grunde nach bestätigende 

Entscheidung zu ergänzen“. 

Ansonsten begrüßt die FMA ausdrücklich, dass sich § 150 Abs. 6 InvFG 2011-E mit seinen 

Verweisen auf Abs. 2, 3 und 5 auf die Umsetzung des Art. 99b der Richtlinie 2014/91/EU 

beschränkt und nicht auf rein nationale Regelungsinhalte wie jene in § 150 Abs. 4 InvFG 2011-

E ausgeweitet wird.  

V. Zu § 151 Z 3a InvFG 2011 

Darüber hinaus regt die FMA an, in § 151 Z 3a InvFG 2011 die Wortfolge „jede Ernennung 

eines Aufsichtsratsmitgliedes“ durch die Wortfolge „jede Änderung in der Person eines 

Aufsichtsratsmitgliedes“ zu ersetzen.  
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Die damit einhergehende Anpassung des § 151 Z 3a InvFG 2011 an die in § 73 Abs. 1 Z 8 

BWG gewählte Formulierung führt im Ergebnis dazu, dass Verwaltungsgesellschaften die 

Wiederwahl eines Aufsichtsratsmitglieds der FMA nicht mehr anzuzeigen hätten. Die 

unverzügliche schriftliche Anzeige der Änderung in der Person eines Aufsichtsratsmitglieds an 

die FMA in Verbindung mit der weiterhin vorgesehenen unverzüglichen schriftlichen Anzeige 

einer jeder Änderung der Anforderungen an einen Aufsichtsratsvorsitzenden gemäß § 28a 

Abs. 3 BWG sowie jede Änderung der Anforderungen an Aufsichtsratsmitglieder nach § 28a 

Abs. 5 BWG an die FMA, ist für die Wahrnehmung des Aufsichtsmandats der FMA 

ausreichend. 

 
 
Wir ersuchen höflich um Berücksichtigung unserer Anregungen und stehen für Rückfragen 

sehr gerne zur Verfügung. 

 

Diese schriftliche Stellungnahme wurde auch an die Präsidentin des Nationalrates 

(begutachtungsverfahren@parlinkom.gv.at) übermittelt.  

 
 

 

Finanzmarktaufsichtsbehörde 

Bereich Integrierte Aufsicht 

 

Für den Vorstand 

 

 

Dr. Sergio Materazzi, LLM 

 

 

Mag. Stefan Orlowski, BA 
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